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Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

12/SVV/0590

Betreff: öffentlich
Neubau einer Skaterhalle

bezüglich
DS Nr.: 12/SVV/0036

Erstellungsdatum 30.08.2012
Eingang 902: 30.08.2012

Einreicher: FB Bildung und Sport 

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

19.09.2012 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung: Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.03.2012, DS 12/SVV/0036, sind mögliche 
Standorte und Kosten für eine Skaterhalle in einfacher Ausführung zu prüfen.

Durch den Kommunalen Immobilien Service (KIS) wurden mögliche Standorte und Kosten für die 
Errichtung einer Skaterhalle in einfacher Ausführung geprüft.

Als „einfache“ Ausführung wurde bei der Prüfung eine Halle ohne Beheizung (Kaltluft-Halle), 
raumlufttechnische Anlagen, Toiletten, Umkleide-/Waschmöglichkeiten sowie andere Neben-und 
Lagerräume angenommen. 
Die Halle würde eine natürliche Belichtung und Belüftung sowie eine ergänzende künstliche Beleuchtung 
erhalten.
Für die Grobkostenschätzung ist man von einer Hallengröße von ca. 45 x 25 m (L x B), einer Traufhöhe von 
ca.    6 m sowie einer Firsthöhe von ca. 10 m ausgegangen.

Als Grundstück für die Errichtung einer Skater-Halle wird seitens des KIS der Sportplatz an der Pierre de 
Coubertin-Oberschule (39) im Wohngebiet Am Stern vorgeschlagen. Die Gesamtfläche des Sportplatzes 
einschließlich eines kleinen öffentlichen Spielplatzes beträgt ca. 7.700 m² und könnte durchaus einem 
Schulsportplatz und einer Skater-Halle Platz bieten. Die Sportplatzfläche befindet sich in einem 
sanierungsbedürftigen Zustand. Der Gesamtsanierungsbedarf des Sportplatzes beträgt nach Einschätzung 
eines Planungsbüros derzeit ca. 530.000 €. Für die Sanierung des Sportplatzes sind bis 2015 keine 
finanziellen Mittel im Investitionsplan der LHP und des Wirtschaftsplan des KIS eingestellt.

Zu den Kosten im Falle einer Realisierung wurden seitens des KIS einige Varianten unterschiedlicher 
Hallentypen mit folgenden geschätzten Baukosten (Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276) 
ermittelt:

Geschätzte Baukosten (brutto)
Variante 1: Aluminium-Leichtbauhalle (Traggerüst aus Alu-Hohlprofilen,

doppelschalige Kunststoff-Dachhaut,
gedämmte Sandwich-Paneelplatten) ca. 650.000 €

Variante 2: Industriebau-Halle in Skelettbauweise
(Außenfassade und Dach aus Porenbeton) ca. 640.000 €

Variante 3: Lagerhalle in Stahlskelettbau (Trapezblechbekleidung,
ungedämmt) ca. 550.000 €

Die Baunebenkosten (KG 700) sind mit ca. 18 - 22 %, bezogen auf die v. G.  Baukosten, 
hinzuzurechnen. Gemäß den statistischen Kostenkennwerten (BKI 2012; hier: Sport- und 
Mehrzweckhallen) erhöhen sich die Baukosten hierbei durchschnittlich um ca. 18% für das Herrichten 
und Erschließen, die Außenanlagen und die Ausstattung.

Die Kosten für die Herrichtung und Erschließung eines Grundstücks (KG 200), standortbedingte 
Sonderkosten (z.B. aufwendige Gründung, Dekontaminationen etc.), die Herrichtung der Außenanlagen 
(KG 500) sowie eine Ausstattung (KG 600) sind nicht in den o. g. Kosten enthalten und können nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht verlässlich benannt werden.

Um den Nutzerbedarfsanforderungen gerecht zu werden, sind jedoch auch Funktionsräume für einen 
Hallenwart, Sanitär- und Umkleidebereiche sowie andere Funktionsräume für Vereine und 
Turnierbetrieb vorzusehen. Mit diesen nutzungsbedingten Anforderungen erhöhen sich sowohl die 
baulichen und technischen Anforderungen an die Halle als auch die Größe der baulichen Anlage. 

Die vorgenannten Baukosten erhöhen sich damit jeweils um ca. 850.000 – 950.000 €  bei Annahme 
eines einfachen Standards.

Eine ungedämmte Stahlskelett-Halle (Variante 3) wäre aufgrund der energetischen Anforderungen 
somit aber nicht mehr umsetzbar.

Werden bei den Betrachtungen auch die Vorstellungen des Vereins Polarstern Potsdam nach 
multifunktionaler Nutzung (z.B. Inline-Skaterhockey, Inline-Cross-Skating und Skateboarding) mit 
Zuschauerbetrieb berücksichtigt, so entstehen für die Errichtung einer solchen Halle voraussichtlich 
Baukosten in Höhe von ca. 3,0 - 3,5 Mio. €. 

Je nach Ausführung und Anforderung an die zu errichtende Skater-Halle sind mindestens folgende 
Gesamtkosten einzukalkulieren (Kostenstand: II. Quartal 2012):

Skater-Halle ohne Funktionsbereiche: ca.    880.000 €

Skater-Halle mit Funktionsbereichen: ca. 2.100.000 €

Multifunktionale Skater-Halle mit Zuschauerbetrieb:             ca. 4.500.000 €

Eine Qualifizierung von geschätzten Kosten ist nur nach Erteilung eines Planauftrages möglich. 
Finanzielle Mittel hierfür stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Beratungsergebnis Fortsetzung der Mitteilung Seite 3
Zur Kenntnis genommen:

Gremium: Sitzung am:

 zurückgestellt  zurückgezogen überwiesen in den Ausschuss:

Wiedervorlage:
Büro der Stadtverordnetenversammlung

TOP 7.1



Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

TOP 7.1



Fortsetzung der Mitteilung:

Zu den Kosten im Falle einer Realisierung wurden seitens des KIS einige Varianten unterschiedlicher 
Hallentypen mit folgenden geschätzten Baukosten (Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276) 
ermittelt:

Geschätzte Baukosten (brutto)
Variante 1: Aluminium-Leichtbauhalle (Traggerüst aus Alu-Hohlprofilen,

doppelschalige Kunststoff-Dachhaut,
gedämmte Sandwich-Paneelplatten) ca. 650.000 €

Variante 2: Industriebau-Halle in Skelettbauweise
(Außenfassade und Dach aus Porenbeton) ca. 640.000 €

Variante 3: Lagerhalle in Stahlskelettbau (Trapezblechbekleidung,
ungedämmt) ca. 550.000 €

Die Baunebenkosten (KG 700) sind mit ca. 18 - 22 %, bezogen auf die v. G.  Baukosten, 
hinzuzurechnen. Gemäß den statistischen Kostenkennwerten (BKI 2012; hier: Sport- und 
Mehrzweckhallen) erhöhen sich die Baukosten hierbei durchschnittlich um ca. 18% für das Herrichten 
und Erschließen, die Außenanlagen und die Ausstattung.

Die Kosten für die Herrichtung und Erschließung eines Grundstücks (KG 200), standortbedingte 
Sonderkosten (z.B. aufwendige Gründung, Dekontaminationen etc.), die Herrichtung der 
Außenanlagen (KG 500) sowie eine Ausstattung (KG 600) sind nicht in den o. g. Kosten enthalten 
und können nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verlässlich benannt werden.

Um den Nutzerbedarfsanforderungen gerecht zu werden, sind jedoch auch Funktionsräume für einen 
Hallenwart, Sanitär- und Umkleidebereiche sowie andere Funktionsräume für Vereine und 
Turnierbetrieb vorzusehen. Mit diesen nutzungsbedingten Anforderungen erhöhen sich sowohl die 
baulichen und technischen Anforderungen an die Halle als auch die Größe der baulichen Anlage. 

Die vorgenannten Baukosten erhöhen sich damit jeweils um ca. 850.000 – 950.000 €  bei Annahme 
eines einfachen Standards.

Eine ungedämmte Stahlskelett-Halle (Variante 3) wäre aufgrund der energetischen Anforderungen 
somit aber nicht mehr umsetzbar.

Werden bei den Betrachtungen auch die Vorstellungen des Vereins Polarstern Potsdam nach 
multifunktionaler Nutzung (z.B. Inline-Skaterhockey, Inline-Cross-Skating und Skateboarding) mit 
Zuschauerbetrieb berücksichtigt, so entstehen für die Errichtung einer solchen Halle voraussichtlich 
Baukosten in Höhe von ca. 3,0 - 3,5 Mio. €. 

Je nach Ausführung und Anforderung an die zu errichtende Skater-Halle sind mindestens folgende 
Gesamtkosten einzukalkulieren (Kostenstand: II. Quartal 2012):

Skater-Halle ohne Funktionsbereiche: ca.    880.000 €

Skater-Halle mit Funktionsbereichen: ca. 2.100.000 €

Multifunktionale Skater-Halle mit Zuschauerbetrieb:             ca. 4.500.000 €

Eine Qualifizierung von geschätzten Kosten ist nur nach Erteilung eines Planauftrages möglich. 
Finanzielle Mittel hierfür stehen derzeit nicht zur Verfügung.

TOP 7.1



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

12/SVV/0601

öffentlich
Betreff:
Wohnheimplätze am Luftschiffhafen

Erstellungsdatum 04.09.2012
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion DIE LINKE

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

19.09.2012 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Finanzierung des entstandenen Fehlbedarfs für den 
Wohnheimneubau der Sportschule am Luftschiffhafen im kommenden Haushaltsjahr sicherzustellen. 
Die ausreichende Bereitstellung von Wohnheimplätzen für anspruchsberechtigte Sportschüler ab dem 
Schuljahr 2013/14 ist zu sichern.

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen

TOP 7.2



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Durch die Rücknahme der Förderzusage des Landes ist die Finanzierung des geplanten 
Wohnheimneubaus mit 120 Plätzen derzeit nicht gesichert. Die Betriebsgenehmigung der derzeit 
noch genutzten Baracke "Haus 38" läuft zum Ende des laufenden Schuljahres aus. Eine 
Verlängerung ist aufgrund des baulichen Zustands des Gebäudes nicht zu erwarten. Die dann im 
Hochhaus zur Verfügung stehenden Plätze decken jedoch lediglich den Bedarf der Sekundarstufe I 
ab. Entsprechend der beschlossenen Entgeltordnung haben aber alle Sportschüler Anspruch auf 
einen Wohnheimplatz. Dieser Anspruch ist sicherzustellen.

TOP 7.2



 

 Änderungsantrag 

 Ergänzungsantrag 

X   Neue Fassung 

zur Drucksache Nr. 

12/SVV/0601 

  öffentlich 

Einreicher: Fraktion DIE LINKE 

Betreff: Wohnheimplätze am Luftschiffhafen 

 Erstellungsdatum 19.09.2012 

 Eingang 902:  

   

 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 

 

  

19.09.2012 Stadtverordnetenversammlung       x 

                        

                        

                        

 

Änderungs-/Ergänzungsvorschlag: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg sowie unter Einbeziehung der Ressourcen der 
Luftschiffhafen GmbH die Finanzierung des Wohnheimneubaus der Sportschule am 
Luftschiffhafen im kommenden Haushaltsjahr sicherzustellen. Die ausreichende Bereitstellung 
von Wohnheimplätzen für anspruchsberechtigte Sportschüler ab dem Schuljahr 2013/14 ist zu 
sichern.  
Der Stadtverordnetenversammlung ist in ihrer Sitzung im Dezember 2012 Bericht zu erstatten. 
 
 
gez. Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg 
Fraktionsvorsitzender 
 

 Unterschrift Begründung siehe Anlage 

 
 

TOP 7.2



Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

12/SVV/0571

Betreff: öffentlich
Übertragung der Entscheidungsbefugnisse über die Verwendung von Sachmitteln des 
Schulträgers auf die Schulen

bezüglich
DS Nr.: 10/SVV/0629

Erstellungsdatum 23.08.2012
Eingang 902: 23.08.2012

Einreicher: FB Bildung und Sport 

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

19.09.2012 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung: Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Im § 7 (4) Satz 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes heißt es: „Die Schulträger sollen den Schulen 
Entscheidungsbefugnisse über die Verwendung von Sachmitteln zumindest in dem Umfang 
einräumen, wie diese für Lehr- und Lernmittel und zur Deckung der laufenden Verwaltungskosten 
bestimmt sind.“ Dementsprechend verpflichtet  der Gesetzgeber die Schulträger zur Festlegung 
solcher Bestimmungen, denen die Schulen ausreichend eigene Gestaltungsmöglichkeiten einräumen, 
z.B. hinsichtlich der Verwendung der finanziellen Mittel oder der Beteiligung an Vergabeverfahren.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung hatten die Schulen bereits in einem begrenzten Rahmen eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten. Beispielsweise waren direkte Auftragserteilungen durch SchulleiterInnen 
bis maximal 400 Euro möglich. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt seit Jahren in Deckungskreisen, die 
den Schulen große Flexibilität bei der Inanspruchnahme ihrer Haushaltsansätze ermöglicht. 
Regelmäßige Informationen über den Stand der Inanspruchnahme der finanziellen Mittel in Form von 
monatlichen Auswertungen aus der Finanzsoftware HuH wurden durch den Fachbereich Bildung und 
Sport zur Verfügung gestellt. 

Fortsetzung Seite 3

Ausgehend vom o.g. Beschluss wurden weitere Möglichkeiten geprüft, die Schulen stärker als bisher  
in die Prozesse der Mittelbewirtschaftung einzubeziehen. Auch eine erweiterte Beteiligung der Schulen 
an Vergabeprozessen sowie eine optimierte Kommunikation zwischen den Schulen und der 
Verwaltung wurden geprüft. 

Diese Prüfung wurde zunächst im Rahmen eines Pilotprojektes mit den 3 Oberstufenzentren der LHP

- Oberstufenzentrum I Potsdam, Technik
- Oberstufenzentrum II Potsdam, Wirtschaft und Verwaltung und
- Oberstufenzentrum III Potsdam Johanna Just

begonnen.

Dazu fanden seit April 2011 mit den Schulleitungen der Oberstufenzentren (OSZ) mehrere Beratungen 
statt. Darüber hinaus wurde ab August 2011 eine Arbeitsgruppe aus VertreterInnen der Schulleitungen 
der Schulformen Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien gebildet. 

Keinen Handlungsbedarf bezüglich einer dahingehenden Mitarbeit hatten Grund- und 
FörderschulleiterInnen. Diese äußerten im Rahmen einer Befragung sowohl ihre Zufriedenheit über die 
derzeitigen Möglichkeiten der Beteiligung als auch Bedenken zum erhöhten Personalaufwand  
innerhalb ihrer Schulen bei noch größerer Einbindung der Schulleitungen in die Verwaltungsabläufe. 

Im Rahmen der Projektarbeit mit den (OSZ) und der Beratungen der Arbeitsgruppe lassen sich 
folgende Ergebnisse abrechnen:

1. Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Haushaltsdurchführung durch regelmäßige 
Übersendung von detaillierten Auswertungen der Deckungskreise der OSZ’s sowie aller 
Einzelbuchungen in den Konten des Schulbudgets

2. Prüfung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes in begründeten 
Einzelfällen

3. Prüfung einer erweiterten Verantwortung bei Vergaben für SchulleiterInnen (SL) über 400 Euro mit 
dem Ergebnis der Beibehaltung des jetzigen Verfahrens

4. Qualifizierung der Zusammenarbeit zwischen SL und FB 21 bezüglich der Vergabeverfahren, z.B. 
fachliche Einbeziehung der SL bei der Auswertung der Angebote, Benachrichtigung der SL nach 
Zuschlagserteilung

5. Durchführung von Fortbildungen (Haushaltsrecht, Vergaberecht und Zivilrecht) für SL und 
Verwaltungsmitarbeiter

6. Änderung bestehender Handkassenvorschüsse: - Erhöhung der Beträge
- Erweiterung der Verwendungszwecke

7. weitere Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen SL und FB 21

Alle v.g. Ergebnisse sind mit den OSZ bereits umgesetzt und werden schrittweise auf die Schulen der 
anderen Schulformen übertragen. 

Zusätzlich wird derzeit geprüft, ob weitere Fortbildungsveranstaltungen für SL und 
Verwaltungsmitarbeiter der Schulen realisierbar sind. 

Seitens der SL der OSZ und der teilnehmenden allgemeinbildenden Schulen wurden erhöhte 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der gesamten Haushaltsplanung und -durchführung als wichtiges 
Ergebnis der Projektarbeit hervorgehoben. 

FAZIT

Insgesamt ist ein erfolgreicher Projektverlauf zu verzeichnen. Insbesondere wurde von allen Beteiligten 
die im Rahmen des Projektes vollzogene Optimierung der Kommunikation als positiv eingeschätzt.

Beratungsergebnis
Zur Kenntnis genommen:

Gremium: Sitzung am:

 zurückgestellt  zurückgezogen überwiesen in den Ausschuss:

Wiedervorlage:

Büro der Stadtverordnetenversammlung

TOP 7.3



Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

keine

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

TOP 7.3



Fortsetzung der Mitteilung:

Ausgehend vom o.g. Beschluss wurden weitere Möglichkeiten geprüft, die Schulen stärker als bisher  
in die Prozesse der Mittelbewirtschaftung einzubeziehen. Auch eine erweiterte Beteiligung der 
Schulen an Vergabeprozessen sowie eine optimierte Kommunikation zwischen den Schulen und der 
Verwaltung wurden geprüft. 

Diese Prüfung wurde zunächst im Rahmen eines Pilotprojektes mit den 3 Oberstufenzentren der 
LHP

- Oberstufenzentrum I Potsdam, Technik
- Oberstufenzentrum II Potsdam, Wirtschaft und Verwaltung und
- Oberstufenzentrum III Potsdam Johanna Just

begonnen.

Dazu fanden seit April 2011 mit den Schulleitungen der Oberstufenzentren (OSZ) mehrere 
Beratungen statt. Darüber hinaus wurde ab August 2011 eine Arbeitsgruppe aus VertreterInnen der 
Schulleitungen der Schulformen Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien gebildet. 

Keinen Handlungsbedarf bezüglich einer dahingehenden Mitarbeit hatten Grund- und 
FörderschulleiterInnen. Diese äußerten im Rahmen einer Befragung sowohl ihre Zufriedenheit über 
die derzeitigen Möglichkeiten der Beteiligung als auch Bedenken zum erhöhten Personalaufwand  
innerhalb ihrer Schulen bei noch größerer Einbindung der Schulleitungen in die Verwaltungsabläufe. 

Im Rahmen der Projektarbeit mit den (OSZ) und der Beratungen der Arbeitsgruppe lassen sich 
folgende Ergebnisse abrechnen:

1. Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Haushaltsdurchführung durch 
regelmäßige Übersendung von detaillierten Auswertungen der Deckungskreise der OSZ’s sowie 
aller Einzelbuchungen in den Konten des Schulbudgets

2. Prüfung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes in begründeten 
Einzelfällen

3. Prüfung einer erweiterten Verantwortung bei Vergaben für SchulleiterInnen (SL) über 400 Euro 
mit dem Ergebnis der Beibehaltung des jetzigen Verfahrens

4. Qualifizierung der Zusammenarbeit zwischen SL und FB 21 bezüglich der Vergabeverfahren, 
z.B. fachliche Einbeziehung der SL bei der Auswertung der Angebote, Benachrichtigung der SL 
nach Zuschlagserteilung

5. Durchführung von Fortbildungen (Haushaltsrecht, Vergaberecht und Zivilrecht) für SL und 
Verwaltungsmitarbeiter

6. Änderung bestehender Handkassenvorschüsse: - Erhöhung der Beträge
- Erweiterung der Verwendungszwecke

7. weitere Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen SL und FB 21

Alle v.g. Ergebnisse sind mit den OSZ bereits umgesetzt und werden schrittweise auf die Schulen der 
anderen Schulformen übertragen. 

Zusätzlich wird derzeit geprüft, ob weitere Fortbildungsveranstaltungen für SL und 
Verwaltungsmitarbeiter der Schulen realisierbar sind. 

Seitens der SL der OSZ und der teilnehmenden allgemeinbildenden Schulen wurden erhöhte 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der gesamten Haushaltsplanung und -durchführung als 
wichtiges Ergebnis der Projektarbeit hervorgehoben. 

TOP 7.3



FAZIT

Insgesamt ist ein erfolgreicher Projektverlauf zu verzeichnen. Insbesondere wurde von allen 
Beteiligten die im Rahmen des Projektes vollzogene Optimierung der Kommunikation als positiv 
eingeschätzt.

TOP 7.3



 
 

   
  Seite: 1/1 

BESCHLUSS 
der 28. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenve rsammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 26.01.2011 

 
 
 Übertragung der Entscheidungsbefugnisse über die Verwendung von Sachmitteln des 

Schulträgers auf die Schulen 
Vorlage: 10/SVV/0629 

  
   

 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Möglic hkeiten des 
Brandenburgischen Schulgesetzes auszuschöpfen und d en Schulen die 
Entscheidungsbefugnisse über die Verwendung von Sac hmitteln 
mindestens in dem Umfang, wie diese für Lehrmittel bestimmt sind, zu 
übertragen.  
 
Dazu ist mit den Oberstufenzentren ein Pilotprojekt  durchzuführen. Über 
die Ergebnisse ist am Ende des Schuljahres 2011/201 2 zu berichten.  
 
Darüber hinaus ist eine AG zu bilden mit je einem V ertreter der übrigen 
Schulformen, mit dem Ziel einer Teilbudgetbildung a uf freiwilliger Basis. 

 
 

 
 Abstimmungsergebnis:   

mit Stimmenmehrheit angenommen.  
 
 

 
 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Beschluss wird ___1__ Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 31. Januar 2011  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
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